
Der Rat der Stadt Siegen beschließt gemäß Anlage 9 zur Vorlage die 7. 
Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der Friedhöfe im Stadtgebiet Siegen vom 27.01.1981 mit folgender Änderung: 
Die Gebühr der Kostenstelle 11 für 
- die Bestattungsart „Reihengrab (Kinder)“ wird neu auf 605,00 € 
- die Bestattungsart „Reihengrab (Urne)“ wird neu auf 630,00 € 
- die Bestattungsart „Anonym (Urne)“ wird neu auf 630,00 € 
festgesetzt. 
 




